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BDSG (neu)
Teil 3 - Kapitel 4 - Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter

§ 74 - Verfahren bei Ubermittlungen

(1) Der Verantwortliche hat angemessene Mallnahmen zu ergreifen, um zu gewahrleisten, dass

personenbezogene Daten, die unrichtig oder nicht mehr aktuell sind, nicht Gbermittelt oder sonst

zur Verfugung gestellt werden. Zu diesem Zweck hat er, soweit dies mit angemessenem
Aufwand maoglich ist, die Qualitat der Daten vor ihrer Ubermittlung oder Bereitstellung zu

Uberprifen. Bei jeder Ubermittlung personenbezogener Daten hat er zudem, soweit dies méglich
und angemessen ist, Informationen beizuftigen, die es dem Empfanger gestatten, die Richtigkeit,

die Vollstandigkeit und die Zuverlassigkeit der Daten sowie deren Aktualitat zu beurteilen.

(2) Gelten fur die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere Bedingungen, so hat bei

Datenubermittlungen die ubermittelnde Stelle den Empfanger auf diese Bedingungen und die

Pflicht zu ihrer Beachtung hinzuweisen. Die Hinweispflicht kann dadurch erflllt werden, dass die

Daten entsprechend markiert werden.

(3) Die Ubermittelnde Stelle darf auf Empfanger in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union

und auf Einrichtungen und sonstige Stellen, die nach den Kapiteln 4 und 5 des Titels V des

Dritten Teils des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union errichtet wurden, keine
Bedingungen anwenden, die nicht auch flr entsprechende innerstaatliche Datenubermittlungen

gelten.

< §73 BDSG 1 BDSG-Gesamtliste § 75 BDSG -

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch

datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil3/kapitel4/paragraph74?rev=1567332546 Gedruckt 06.07.2026

05:30


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil3/kapitel4/paragraph73
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil3/kapitel4/paragraph75
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil3/kapitel4/paragraph73
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil3/kapitel4/paragraph75

	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 3 - Kapitel 4 - Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter
	§ 74 - Verfahren bei Übermittlungen




